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Gericht zwingt Lidl, Ikea und Hornbach
zur Rücknahme von Elektroschrott

Erfahren Sie, warum Lidl, Ikea und Hornbach von Gerichten
dazu verpflichtet wurden, Verbraucher beim Onlinekauf

über die kostenlose Rückgabe von Elektroschrott zu
informieren. Die Deutsche Umwelthilfe kritisiert die

mangelnde Einhaltung der gesetzlichen Pflichten und
fordert eine bessere Umsetzung des Elektrogesetzes.

Lesen Sie mehr über die entscheidenden Urteile und die
Auswirkungen auf Onlinehändler sowie den aktuellen Stand

der Elektroschrott-Rücknahme in Deutschland.



In einem bahnbrechenden Urteil mussten gleich mehrere große
Online-Händler die Gesetze endlich beachten! Die Deutsche
Umwelthilfe (DUH) hat gegen die Digitalabteilungen von Lidl,
Ikea und Hornbach geklagt und nun zugesichert, dass beim Kauf
neuer Elektrogeräte die Rückgabe von Altgeräten nicht länger
ignoriert werden kann. Die Gerichte in Heilbronn, Frankfurt am
Main und Landau in der Pfalz geben den Verbrauchern endlich
das Recht, kostenlos ihre alten Geräte zurückzugeben. Ein
Riesensieg für den Umweltschutz!



«Es ist ein Armutszeugnis», so die klare Ansage von Barbara
Metz, der Bundesgeschäftsführerin der DUH. Die harten Fakten
sprechen Bände: Über zwei Jahre lang haben die Online-Riesen
diese gesetzliche Pflicht sträflich missachtet! Die Urteile sind
jedoch noch nicht rechtskräftig – doch der Druck auf die
Unternehmen steigt! 

Rücknahmepflicht endlich durchgesetzt!

Das Landgericht Landau in der Pfalz ließ keinen Zweifel daran,
dass es unzureichend ist, alte Elektrogeräte nur in den Filialen
zurückzunehmen. Die Richter fordern, dass beim Online-Kauf
sofort nach einer kostenlosen Rückgabeoption für das Altgerät
gefragt werden muss. Die Begründung? Verbraucher müssen die
Wahl haben, ob sie ihr altes Gerät kostenlos zurückgeben
möchten. Andernfalls verschaffen sich die Händler
ungerechtfertigte Vorteile! 

Thomas Fischer, der Leiter für Kreislaufwirtschaft der DUH,
stellte fest, wie dramatisch die Situation tatsächlich ist: Mit einer
gefährlich niedrigen Sammelquote von nur etwa 30 Prozent
liegen wir meilenweit hinter den gesetzlich vorgesehenen 65
Prozent. In Zeiten von Klimakrise und Rohstoffmangel ist das
alarmierend!

Die DUH fordert daher unmissverständlich Nachbesserungen im
Elektrogesetz: „Der Onlinehandel muss die Abfrage zur
Rücknahme von Elektroschrott unabhängig von der Größe der
Geräte strikt einhalten!“ Dies ist nicht nur wichtig, sondern
notwendig, um eine verbraucherfreundliche Rücknahme zu
gewährleisten!

Sieg für den Umweltschutz!

Die kürzlich ergangenen Entscheidungen sind nicht die ersten
ihrer Art! Nach den Urteilen gegen Obi, Globus, Poco, Pearl und
Home24 gibt es nun einen weiteren Signal-Schuss gegen große
Online-Händler. Es zeigt, dass die DUH nicht locker lässt, bis



auch letzter Online-Händler den gesetzlichen Anforderungen
nachkommt!

Zusammenfassend: Online-Händler müssen endlich ihre
Verantwortung für die Rücknahme und Entsorgung von
Elektrogeräten ernst nehmen. Dies ist nicht nur eine Frage des
Wettbewerbs, sondern auch eine, die unsere Umwelt betrifft!
Immer mehr Verbraucher verlangen nach Transparenz und
einfachen Lösungen für die Entsorgung ihrer alten Geräte – und
das ist auch gut so!

Details
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Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

https://n-ag.de
http://www.tcpdf.org

